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Bekanntmachung der Neufassung der 
Bachelorprüfungsordnung 

für den Studiengang Technische Informatik 
an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

(BPO Technische Informatik) 
 

vom 31. Juli 2019 
 

Hiermit wird nachstehend der Wortlaut der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Techni-

sche Informatik in der vom 01. September 2019 geltenden Fassung bekanntgemacht, wie er sich aus 

 

-  Bachelorprüfungsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2018 (Verkündungs-

blatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2018/ Nr. 23)  

 

-  der Satzung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Technische Infor-

matik an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe vom 30. Juli 2019 (Verkündungsblatt der Technischen 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2019/ Nr. 49)  

 

ergibt. 

 

 

Lemgo, den 31. Juli 2019 

 

 

Für den Präsidenten 

die Kanzlerin 

der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 

 

 

 

 

 

Nicole Soltwedel 
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I. Allgemeines 

 
 

§ 1 
Ziel des Studiums und Zweck der Bachelorprüfung 

 

(1) Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Verände-

rungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und methodischen Fähigkei-

ten vermitteln, dass sie zur Anwendung wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und Metho-

den, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem 

Handeln befähigt werden. 

 

(2) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. Durch die Ba-

chelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für eine selbstständige Tätigkeit im 

Beruf notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat und befähigt ist, auf der Grund-

lage wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und Methoden selbstständig zu arbeiten. 

 

(3) Das Studium kann auch in Form des Dualen Studiums erfolgen, bei dem Hochschulstudium 

und betriebliche Tätigkeit oder Berufsausbildung parallel durchgeführt werden. Grundgedanke 

ist, die notwendige Anwesenheit aller Studierenden auf vier Tage in der Woche zu beschränken. 

Am fünften Wochentag und in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten die Studierenden im Partner-

unternehmen. Hier erfolgen unternehmensinterne Schulungen oder es wird ein Ausbildungs-

vertrag geschlossen, der zum Facharbeiter- bzw. Gesellenbrief führt. Sollte das Beschäftigungs-

verhältnis des/der Studierenden im Dualen Studium vorzeitig enden, kann der/die Studierende 

ihr/sein Studium in der nicht-dualen Form fortsetzen. 

 

 

§ 2 
Bachelorgrad 

 

Auf Grund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad 

 

   „Bachelor of Science“, abgekürzt „B.Sc.“ 

 

verliehen. 
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§ 3 
Studienvoraussetzungen, Zugangshindernis 

 

(1) Allgemeine Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist die Fachhochschulreife (schuli-

scher und praktischer Teil), allgemeine Hochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte 

Qualifikation. 

 

(2) Sofern auch der zweite Wiederholungsversuch in einem Prüfungsfach in einem anderen Studi-

engang der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe mit „nicht ausreichend“ bewertet 

wurde oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt und dieses Fach in der Prüfungsordnung 

des anderen Studiengangs und dieser Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Techni-

sche Informatik an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe dieselbe Fach-Nummer 

hat und das betreffende Fach Pflichtfach im Bachelorstudiengang Technische Informatik ist, ist 

eine Einschreibung in den Bachelorstudiengang Technische Informatik zu versagen. Dies gilt 

entsprechend, wenn in einem Studiengang einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes eine Prüfung endgültig nicht bestanden wurde und der Studiengang der ande-

ren Hochschule und der Studiengang dieser Prüfungsordnung eine erheblich inhaltliche Nähe 

aufweisen. 

 

 

§ 4 
Regelstudienzeit, Studienumfang, Lehr- und Prüfungssprache 

 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester. 

 

(2) Das Studienvolumen beträgt 124 Semesterwochenstunden im Pflicht- und Wahlpflichtbereich. 

Einschließlich Bachelorarbeit und zugehörigem Kolloquium sind bei Absolvierung des Studien-

gangs 180 Credits zu erwerben. 

 

(3) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt. Dement-

sprechend ist die Prüfungssprache Deutsch oder Englisch. 
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§ 5 

Aufbau der Prüfungen und Prüfungsfristen 
 

(1) Das Studium wird mit der Bachelorprüfung abgeschlossen. Die Bachelorprüfung gliedert sich 

in studienbegleitende Prüfungen und einen abschließenden Prüfungsteil, der aus einer Bachelorar-

beit und einem Kolloquium besteht. 

 

(2) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass das Studium einschließlich 

der Studienarbeit und der Bachelorprüfung mit Ablauf des sechsten Semesters abgeschlossen 

sein kann. Zu diesem Zweck soll der Prüfling rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der abzule-

genden Prüfungen, als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind und ebenso über 

den Ausgabe- und Abgabezeitpunkt der Bachelorarbeit informiert werden. 

 

(3) Die Meldung zum abschließenden Teil der Bachelorprüfung (Antrag auf Zulassung zur Bachelo-

rarbeit) soll in der Regel zu Beginn des sechsten Studiensemesters erfolgen. 

 

§ 6 
Prüfungsausschuss 

 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Auf-

gaben bildet der zuständige Fachbereich einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss be-

steht aus der oder dem Vorsitzenden, Stellvertreterin oder Stellvertreter und drei weiteren Mit-

gliedern. Die oder der Vorsitzende, Stellvertreterin oder Stellvertreter und ein weiteres Mitglied 

werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe 

der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mindestens die entsprechende Ba-

chelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben, und ein Mitglied wird aus der 

Gruppe der Studierenden gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterin oder des Stellver-

treters persönliche Vertretende gewählt. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der anderen Mitglieder vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

 

(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungspro-

zessrechts. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehal-

ten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbeson-

dere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 

Entscheidungen. Der Prüfungsausschuss berichtet mindestens einmal im Jahr dem Fachbereich 

über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
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durch die Hochschule offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der 

Prüfungsordnung, der Studienordnung und des Studienplans. Der Prüfungsausschuss kann die 

Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden über-

tragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden bzw. deren 

oder dessen Stellvertretung und einer weiteren Professorin oder einem weiteren Professor 

mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Der Prüfungsausschuss be-

schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 

Vorsitzenden. Das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei pädagogisch-wis-

senschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung 

von Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden nicht 

mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prü-

fungsaufgaben oder die eigene Prüfung betreffen, nimmt das studentische Mitglied des Prü-

fungsausschusses nicht teil. 

 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizu-

wohnen. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich am selben Tag der gleichen Prü-

fung unterziehen wollen. 

 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegen-

heit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines Vorsitzenden 

sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. Dem Prüfling ist vorher Gelegenheit zum rechtli-

chen Gehör zu geben. § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen, insbesondere über die Ausnahme von der Anhörung und Begründungspflicht 

bei Beurteilungen wissenschaftlicher oder künstlerischer Art, bleibt unberührt. 

 

 

§ 7 
Prüfende und Beisitzende 

 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Er kann die Bestellung der 

oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur oder zum Prüfenden darf nur bestellt werden, wer 

mindestens die entsprechende Bachelorprüfung abgelegt hat oder eine vergleichbare Qualifi-
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kation besitzt und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachge-

biet auf das sich die Prüfung bezieht, eine selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat; sind meh-

rere Prüfende zu stellen, soll mindestens eine oder einer davon in dem betreffenden Prüfungs-

fach gelehrt haben. Zur oder zum Beisitzenden darf nur bestellt werden, wer die entsprechende 

Bachelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat oder eine vergleichbare Quali-

fikation besitzt. 

 

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtungen möglichst gleichmäßig 

auf die Prüfenden verteilt werden. 

 

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen 

der Prüfenden mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung bekannt ge-

geben werden. 

 

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzenden gilt § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 

 

§ 8 

Anerkennung von Prüfungsleistungen und Einstufung in höhere Fachsemester 
 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengän-

gen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden 

sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein we-

sentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche gilt hinsicht-

lich von Studienabschlüssen, mit denen Studiengänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen 

worden sind. 

  

(2) Es obliegt der Antrag stellenden Person, die erforderlichen Informationen über die anzuerken-

nende Leistung bereit zu stellen. Die Unterlagen müssen Nachweise der Aussagen zu den er-

brachten Prüfungsleistungen bzw. zu den sonstigen Kenntnissen und Qualifikationen enthal-

ten, die angerechnet werden sollen. Bei einer Anrechnung von Leistungen aus Studiengängen 

sind in der Regel die Prüfungsleistungen bzw. sonstigen Kenntnisse und Qualifikationen ent-

halten, die angerechnet werden sollen. Bei einer Anrechnung von Leistungen aus Studiengän-

gen sind in der Regel die Prüfungsordnung des betreffenden Studiengangs, die jeweilige Mo-

dulbeschreibung sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Doku-

ment sowie, falls vorhanden, ein Learning Agreement vorzulegen. Der Prüfungsausschuss trägt 
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die Beweislast dafür, dass ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzung für die Aner-

kennung nicht erfüllt. 

 

(3) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Un-

terlagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistun-

gen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 

(4) Entscheidungen im Sinne der Absätze 1 und 3 sind spätestens innerhalb von 8 Wochen nach 

Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen durch den Prüfungsausschuss zu treffen. 

 

(5) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag muss die Hochschule 

die Antragstellerin/den Antragsteller in ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl sich aus dem 

Umfang der durch die Anerkennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im Verhältnis zu dem 

Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS-Leistungspunkten 

ergibt. Ist die Nachkomma-Stelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansons-

ten wird aufgerundet. Zuständig für die Einstufung in ein höheres Fachsemester ist der Prü-

fungsausschuss. Im Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung von für die 

Fächer zuständigen Prüfenden. 

 

(6) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote ein-

zubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufge-

nommen. 

 

(7) Wird die Anerkennung der Leistungen abgelehnt, ist hierüber ein begründeter Bescheid zu er-

teilen. 

 

(8) Wechselt eine Studierende oder ein Studierender von einem sonstigen Studiengang der Tech-

nischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in den Studiengang nach dieser Prüfungsordnung o-

der nimmt eine Studierende oder ein Studierender zusätzlich das Studium in dem Studiengang 

dieser Prüfungsordnung auf, werden erbrachte Prüfungsleistungen in Fächern des bisherigen 

Studiengangs als Prüfungsleistungen in dem neuen Studiengang übertragen, sofern die Fächer 

des bisherigen und des neuen Studiengangs dieselben Fachnummern haben; dies gilt auch für 

Prüfungsleistungen in Zusatzfächern.  

 

(9) Absatz 7 gilt entsprechend für nicht bestandene Prüfungsleistungen. Bei Fehlversuchen redu-

ziert sich die je Fach höchstzulässige Anzahl von Wiederholungsmöglichkeiten gemäß § 7 um 

die Anzahl der Fehlversuche. 
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(10) Unternehmen Studierende, die in dem Studiengang dieser Prüfungsordnung oder in einem an-

deren Studiengang an der TH OWL immatrikuliert sind, einen Prüfungsversuch in einem Fach, 

das nach Maßgabe der Anlage 1 Bestandteil beider Studiengänge ist bzw.in den entsprechen-

den Prüfungsordnungen dieselbe Fachnummer hat, wird die in einem solchen Fach erbrachte 

Prüfungsleistung in den jeweils anderen Studiengang übertragen. Prüfungsversuche, auch 

Fehlversuche, werden im Rahmen beider Studiengänge für die noch verbleibende Anzahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten gezählt; dies gilt auch für Prüfungsleistungen in Zusatzfächern.  

 

(11) Prüfungsleistungen können innerhalb eines Studiengangs nur einmal anerkannt werden. 

 

 

§ 9 

Zugangsprüfung und Einstufungsprüfung 
 

Die Zugangsprüfung und die Einstufungsprüfung regelt die Ordnung zur Regelung der Zugangsprü-

fung und der Einstufungsprüfung für die Studiengänge der Technischen Hochschule Ostwestfalen-

Lippe in der jeweils gültigen Fassung. 

 

 

§ 10 

Beurteilung der Prüfungsleistungen, Credits und ECTS-Anrechnungspunkte 
 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festge-

setzt. Für die Benotung sind folgende Noten zu verwenden: 

 

1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 

    durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 

    Anforderungen entspricht; 

4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

    noch den Anforderungen genügt; 

5,0 = nicht aus- = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

  reichend  den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Zwischenwerte 1,3; 1,7; 2,3; 

2,7; 3,3 und 3,7 verwendet werden. 
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(2) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist. 

 

(3) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleis-

tung gemeinsam, sofern nicht in dieser Prüfungsordnung etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht 

übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-

bewertungen. 

 

(4) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert 

 

bis  1,5  die Note „sehr gut" 

über 1,5 bis 2,5 die Note „gut“ 

über 2,5 bis 3,5 die Note „befriedigend" 

über 3,5 bis 4,0 die Note „ausreichend" 

über 4,0  die Note „nicht ausreichend". 

 

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 

Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

(6) Die Beurteilung von studienbegleitenden Prüfungen ist Studierenden spätestens nach sechs 

Wochen mitzuteilen; anderweitige Regelungen nach dieser Prüfungsordnung bleiben unbe-

rührt. Die Beurteilung der Bachelorarbeit ist Studierenden spätestens sechs Wochen nach Ab-

gabe mitzuteilen. 

 

(7) Für jede mindestens mit “ausreichend” bewertete studienbegleitende Prüfung werden Credits 

(CR) nach Maßgabe der Anlage 1 in Verbindung mit den Anlagen 2 und 3 vergeben. Die im Rah-

men dieser Prüfungsordnung vergebenen Credits entsprechen ECTS-Anrechnungspunkten. 

 

 

§ 11 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 

 

(1) Prüfungen, die mindestens mit "ausreichend" (4,0) bewertet worden sind, können nicht wieder-

holt werden. 

 

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende studienbegleitende Prüfungen dürfen 

höchstens zweimal wiederholt werden. 
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(3) § 8 Abs. 8 bis 10 ist zu beachten. 

 

(4) Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Bachelorarbeit darf einmal wiederholt 

werden. Dies gilt auch für das Kolloquium zur Bachelorarbeit. 

 

 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen 

Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne 

triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleis-

tung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 

(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit, Inan-

spruchnahme von Schutzzeiten nach dem Mutterschutzgesetz oder dem Gesetz zum Elterngeld 

und zur Elternzeit (BEEG) oder in dringenden Fällen die Pflege der oder des Ehegatten, der ein-

getragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners, eines in gerader Linie 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder versor-

gungsbedürftig ist. 

 

(3) Der Rücktritt von einer Prüfung muss unverzüglich schriftlich an den Prüfungsausschuss erklärt 

werden. Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Für den 

Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung 

über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei denn, es bestehen zureichende tatsäch-

liche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen lassen oder ei-

nen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, 

ist der Prüfungsausschuss berechtigt auf seine Kosten eine ärztliche Bescheinigung einer Ver-

trauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Hochschule zu verlangen; die oder der Studie-

rende muss zwischen mehreren Vertrauensärztinnen oder Vertrauensärzten wählen können. 

Wird die Abgabefrist für eine Prüfungsleistung aus wichtigem Grund nicht eingehalten, kann 

der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag die Abgabefrist insgesamt höchstens auf das 

doppelte der ursprünglich vorgesehenen Bearbeitungszeit verlängern; die Möglichkeit des 

Rücktritts bleibt hiervon unberührt. 

 

(4) Versucht der Prüfling, eine Prüfungsleistung durch Täuschung, z. B. Benutzung nicht zugelas-

sener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausrei-
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chend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Auf-

sichtführenden getroffen und aktenkundig gemacht. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen 

Ablauf der Prüfung stört, kann von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden 

in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen wer-

den; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) be-

wertet, die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen 

kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-

schließen. Der Prüfling kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe verlangen, dass Ent-

scheidungen nach Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

 

(5) Wer vorsätzlich versucht, eine Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, handelt ord-

nungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet 

werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-

rigkeiten ist die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und 

Personalverwaltung (Kanzlerin oder Kanzler). Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 

schwerwiegenden Täuschungsversuchs kann der Prüfling auf Antrag der/des Prüfungsaus-

schusses zudem exmatrikuliert werden. 

 

(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Prüfling unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

 

II. Studienbegleitende Prüfungen 
 

 
§ 13 

Ziel, Umfang und Form der studienbegleitenden Prüfungen 
 

(1) In den studienbegleitenden Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Prüfling Inhalt und Me-

thoden der Prüfungsfächer in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erwor-

benen Kenntnisse und Fähigkeiten selbstständig anwenden kann. 

 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientieren, die für 

das betreffende Fach vorgesehen sind. 

 

(3) Form und Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind in den §§ 16 bis 22 festgelegt. Der 

Prüfungsausschuss legt in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung die Prüfungsform im Be-

nehmen mit den Prüfenden für alle Prüflinge der jeweiligen Prüfung verbindlich fest. 
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§ 14 
Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 

 

(1) Zu einer studienbegleitenden Prüfung kann nur zugelassen werden, wer 

 

1. die allgemeine Studienvoraussetzung (§ 3 Abs. 1) erfüllt, 

 

2. an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe für den Bachelorstudiengang 

Technische Informatik 

 

 a) gemäß § 48 HG eingeschrieben oder 

 

 b) gemäß § 52 Abs. 1 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen oder 

 

 c) gemäß § 52 Abs. 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist, 

 

3. die in dieser Prüfungsordnung genannten Zulassungsvoraussetzungen für die jeweilige stu-

dienbegleitende Prüfung erbracht hat oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetz-

ten Termin erbringt. 

 

(2) Beantragt ein Prüfling erstmalig die Zulassung zu einer Prüfung in einem Wahlpflichtfach und 

zieht diesen Antrag nicht fristgerecht zurück, ist das Wahlpflichtfach mit der Antragstellung ver-

bindlich festgelegt. Es ist den Studierenden im Studium des Studiengangs Technische Informa-

tik gestattet, ein durch Antrag auf Zulassung zur Prüfung bereits festgelegtes Wahlpflichtfach 

auszutauschen, wenn die Prüfung in diesem Fach einmal oder auch endgültig nicht bestanden 

wurde. Dafür muss ein schriftlicher Antrag an den Prüfungsausschuss gerichtet werden.   

 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin in der 

vom Prüfungsausschuss beschlossenen Form an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses zu richten. Der Antrag soll für alle studienbegleitenden Prüfungen, die 

der Prüfling innerhalb desselben Prüfungszeitraums anstrebt, gleichzeitig gestellt werden. 

 

(4) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss 

festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden: 

 

1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,  
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2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen sowie über 

bisherige Versuche zur Ablegung einer Bachelorprüfung und einer Vor- oder Zwischenprü-

fung im gleichen Studiengang, 

 

3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörerinnen 

oder Zuhörern widersprochen wird. 

 

Ist es dem Prüfling nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgesehenen 

Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu füh-

ren. 

 

(5) Der Antrag auf Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfung kann in der vom Prüfungsaus-

schuss beschlossenen Form bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bis spä-

testens am siebten Tag vor dem ersten Prüfungstag des jeweiligen Prüfungszeitraums ohne 

Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. Sofern 

eine studienbegleitende Prüfung außerhalb eines Prüfungszeitraums stattfindet, gilt Satz 1 ent-

sprechend. 

 

(6) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und im 

Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. 

 

(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

 

b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetz-

ten Termin ergänzt werden oder 

 

c) der Prüfling eine entsprechende Prüfung endgültig nicht erbracht hat oder im Geltungsbe-

reich des Grundgesetzes die Bachelorprüfung oder eine entsprechende Vor- oder Zwischen-

prüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 

 

Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer 

Wiederholungsfrist verloren hat. 
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§ 15 

Durchführung von studienbegleitenden Prüfungen 
 

(1) Studienbegleitende Prüfungen finden außerhalb der Lehrveranstaltungen statt, es sei denn, 

dass dies bei den in dieser Prüfungsordnung festgelegten Formen von Prüfungen speziell ge-

regelt ist. Jede studienbegleitende Prüfung wird mindestens einmal pro Semester angeboten. 

Der Prüfungsausschuss setzt die Prüfungszeiträume fest und gibt sie rechtzeitig bekannt. 

 

(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungstermine fest und gibt sie rechtzeitig vorher - in der 

Regel mindestens sieben Wochen vor dem ersten Tag des jeweiligen Prüfungszeitraums - be-

kannt. 

 

(3) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der Prüfenden oder Aufsichtsführenden mit einem amtli-

chen Ausweis auszuweisen. 

 

 

§ 15 a 
Studierende in besonderen Situationen 

 

(1) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er wegen 

ständiger Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehe-

nen Form abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gestatten, gleich-

wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Sie oder er hat dafür zu sor-

gen, dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für schwerbe-

hinderte Menschen und diesen Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2 und 3 SGB IX in der jeweils geltenden 

Fassung) nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel kann die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses weitere Nachweise fordern. 

 

(2) Für Studierende, für die Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutter-

schutzgesetzes gelten oder für die Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Eltern-

zeit greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung geregelten Prüfungsbe-

dingungen auf Antrag der oder des Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

 

(3) Für Studierende, die ihre Ehegattin oder ihren Ehegatten, ihre eingetragene Lebenspartnerin 

oder ihren eingetragenen Lebenspartner oder eine oder einen in gerader Linie Verwandte oder 

Verwandten oder ersten Grades Verschwägerte oder Verschwägerten pflegen oder versorgen, 

wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, legt der Prüfungsausschuss die 
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in dieser Prüfungsordnung geregelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studieren-

den unter Berücksichtigung der Ausfallzeiten durch diese Pflege und unter Berücksichtigung 

des Einzelfalls fest. 

 

§ 15 b 
Projektwoche 

 

In dem Fach „Projektwoche“ ist ein vorgegebenes Thema von Studierenden in Gruppen unter Anlei-

tung einer Lehrperson zu bearbeiten und das Ergebnis am Ende der Projektwoche vorzustellen. Die 

erfolgreiche Teilnahme an der Projektwoche wird bestätigt, wenn die oder der Studierende bei min-

destens 80 % der Präsenzzeiten anwesend war und das erarbeitete Ergebnis im Rahmen der Projekt-

woche vorgestellt hat. Hat eine Studierende bzw. ein Studierender mehr als 20 % der erforderlichen 

Präsenzzeiten versäumt, so kann auf schriftlichen Antrag beim Prüfungsausschuss durch eine zu-

sätzliche Leistung wie das Anfertigen eines Protokolls oder einer Kurz-Hausarbeit, die fehlende Teil-

nahme an der Projektwoche kompensiert werden. In dem Antrag sind die Gründe für die Fehlzeiten 

ausführlich darzustellen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Lehrveranstaltung wird durch die Teil-

nahmebestätigung gemäß § 23a dokumentiert. Durch die erfolgreiche Teilnahme an der Projektwo-

che wird 1 CR erworben 

 

 

§ 16  
Klausurarbeit und E-Klausur 

 

(1) Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Klausurarbeit. Sofern durch das entsprechende Prü-

fungsfach maximal fünf Credits erworben werden, beträgt die Bearbeitungszeit ein bis zwei 

Zeitstunden, sofern durch das entsprechende Prüfungsfach mehr als fünf Credits erworben 

werden, beträgt die Bearbeitungszeit bis zu drei Zeitstunden. Die genaue Bearbeitungszeit legt 

der Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden für alle Prüflinge der jeweiligen Prü-

fung fest. Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln 

entscheidet die oder der Prüfende. 

 

(2) Klausuren können auch in multimedial gestützter Form („E-Klausuren“) durchgeführt werden. 

Sie bestehen insbesondere aus Freitextaufgaben, Lückentexten und/oder Zuordnungsaufga-

ben. Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice-Fragen) sind unter den Voraussetzun-

gen des § 16 a zulässig. Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsleistungen ist 

sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar 

und dauerhaft den Prüflingen zugeordnet werden können. 
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(3) Die Prüfungsaufgaben einer Klausurarbeit werden in der Regel nur von einer oder einem Prü-

fenden gestellt. Multimedial gestützte Prüfungsaufgaben werden in der Regel von zwei Prüfen-

den erarbeitet. 

 

(4) Klausurarbeiten sollen von zwei Prüfungsberechtigten bewertet werden. In begründeten Fällen 

kann der Prüfungsausschuss hiervon abweichen; die Gründe sind aktenkundig zu machen. 

 

(5) Enthält die Prüfung zu einem Teil auch Multiple-Choice-Aufgaben, wird die Prüfung insgesamt 

gemäß § 16 a Abs. 4 bis 7 bewertet. Die weiteren Absätze des § 16 a gelten für den Multiple-

Choice-Anteil entsprechend. 

 

(6) Sofern die Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) für eine Klausurarbeit zu einem Nicht-

bestehen der Bachelorprüfung gemäß § 30 Abs. 2 a) oder b) führen würde, wird auf Antrag des 

Prüflings in dem betreffenden Prüfungsfach eine mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt. 

Der Antrag ist spätestens eine Woche nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses schriftlich 

beim Prüfungsausschuss zu stellen. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist unverzüglich nach 

der Antragstellung durchzuführen. Der Prüfungsausschuss legt Termin und Ort fest. Die münd-

liche Ergänzungsprüfung wird von den Prüfenden der Klausurarbeit oder der den Prüfenden 

der E-Klausur gemeinsam abgenommen. Für die mündliche Ergänzungsprüfung finden im Üb-

rigen die für mündliche Prüfungen geltenden Vorschriften (§ 17) entsprechende Anwendung. 

Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung können für das Prüfungsfach nur die Noten 

„ausreichend“ (4,0) oder „nicht ausreichend“ (5,0) festgesetzt werden. 

 

(7) Abs. 6 findet in den Fällen des § 12 Abs. 1 und 4 keine Anwendung. 

 

(8) Eine mündliche Ergänzungsprüfung nach Abs. 6 ist im Rahmen einer Bachelorprüfung insge-

samt nur einmal möglich. Die mündliche Ergänzungsprüfung wird nicht als gesonderter Prü-

fungsversuch gezählt. 

 

 

§ 16 a 
Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren 

 
(1) Prüfungen können auch in Form des „Antwort-Wahl-Verfahren“ (Multiple-Choice) erfolgen. Bei 

der Prüfung im „Antwort-Wahl-Verfahren“ haben die Prüflinge Fragen durch die Angabe der für 

zutreffend befundenen Antwort bzw. Antworten aus einem Katalog vorgegebener Antwort-

möglichkeiten zu lösen. 

 



 

20 

 

(2) Die Prüfungsfragen und die möglichen Antworten (Prüfungsaufgaben) werden von mindestens 

zwei Prüfenden festgelegt. Dabei ist auch schriftlich festzuhalten, welche Antwortmöglichkeiten 

als richtige Antworten anerkannt werden, wie viele Punkte bei jeder Prüfungsfrage erzielt wer-

den können und wie viele Punkte insgesamt erzielt werden können. 

(3) Mit der Aufgabenstellung sind den Prüflingen die Modalitäten zur Punktevergabe, die insge-

samt erzielbare Punktzahl und die bei jeder Aufgabe erzielbare Punktzahl mitzuteilen. 

 

(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling 50 % der maximalen Punktzahl erreicht hat (ab-

solute Bestehensgrenze) oder wenn die Punktzahl eines Prüflings um nicht mehr als 15 % die 

durchschnittliche Punktzahl der Prüflinge der Referenzgruppe unterschreitet (relative Beste-

hensgrenze). Die jeweilige Referenzgruppe bilden die Prüflinge, die an der konkreten Prüfung 

teilnehmen; wird die Prüfung gemeinsam für Prüflinge mehrerer Studiengänge durchgeführt, 

bilden die entsprechenden Prüflinge aus verschiedenen Studiengängen gemeinsam die Refe-

renzgruppe. Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unterhalb 

der absoluten Bestehensgrenze liegt. 

(5) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: 

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung nach Absatz 4 erforderliche Mindestpunkt-

zahl erreicht, so lautet die Note: 

1,0 wenn er zusätzlich mindestens 90 % 

1,3 wenn er zusätzlich mindestens 80, aber weniger als 90 % 

1,7 wenn er zusätzlich mindestens 70, aber weniger als 80 % 

2,0 wenn er zusätzlich mindestens 60, aber weniger als 70 % 

2,3 wenn er zusätzlich mindestens 50, aber weniger als 60 % 

2,7 wenn er zusätzlich mindestens 40, aber weniger als 50 % 

3,0 wenn er zusätzlich mindestens 30, aber weniger als 40 % 

3,3 wenn er zusätzlich mindestens 20, aber weniger als 30 % 

3,7 wenn er zusätzlich mindestens 10, aber weniger als 20 % 

4,0 wenn er keine oder weniger als 10 % 

 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden Punkte erreicht hat. 

 

(6) Im Rahmen der Feststellung des Prüfungsergebnisses nach Absatz 4 und der Leistungsbewer-

tung nach Absatz 5 werden nicht ganzzahlige Werte zugunsten des Prüflings gerundet. 

 

(7) Bei der Feststellung des Ergebnisses ist anzugeben: 

1. die insgesamt erreichbare Punktzahl und die vom Prüfling erreichte Punktzahl, 
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2. die für das Erreichen der absoluten Bestehensgrenze erforderliche Mindestpunktzahl sowie 

die durchschnittliche Punktzahl der Referenzgruppe und die für das Erreichen der relativen 

Bestehensgrenze erforderliche Punktzahl, 

3. im Fall des Bestehens die Prozentzahl, um die die erreichten Punkte die Mindestpunktzahl 

übersteigen, 

4. die vom Prüfling erzielte Note. 

 

(8) Bei der Feststellung der Prüfungsergebnisse haben die Prüfenden darauf zu achten, ob sich 

aufgrund der Häufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prüfungsfragen Anhaltspunkte 

dafür ergeben, dass die Prüfungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich nach Durchfüh-

rung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Antwortmöglichkeiten fehlerhaft sind, 

gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als nicht gestellt. Die insgesamt erreichbare Punkt-

zahl vermindert sich entsprechend, bei der Feststellung der Prüfungsergebnisse ist die vermin-

derte Gesamtpunktzahl zugrunde zu legen. Der Prüfungsausschuss ist zu informieren. Er kann 

das Bewertungsverfahren überprüfen und verbindlich feststellen, dass einzelne Prüfungsauf-

gaben als gestellt oder als nicht gestellt gelten. Die verminderte Aufgabenzahl/Gesamtpunkt-

zahl darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 

 

(9) Das Antwort-Wahl-Verfahren kann auch in multimedial gestützter Form („E-Multiple-Choice“) 

durchgeführt werden. 

 

(10) Im Übrigen gilt § 16 entsprechend. 

 

 

§ 17 
Mündliche Prüfung 

 

(1) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer oder einem Prüfenden in Gegenwart einer 

oder eines sachkundigen Beisitzenden oder vor mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) als 

Gruppenprüfungen oder als Einzelprüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Prüfling grundsätz-

lich in jedem Gebiet nur von einer oder einem Prüfenden geprüft. Die Dauer einer mündlichen 

Prüfung beträgt 30 bis 35 Minuten je Prüfling. Vor der Festsetzung der Note hat die oder der 

Prüfende die Beisitzende oder den Beisitzenden zu hören, mehrere Prüfende haben sich ge-

genseitig zu hören. 

 

(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Benotung 

maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist 

dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
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(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, sofern 

nicht ein Prüfling bei der Meldung zur Prüfung widersprochen hat. Die Zulassung erstreckt sich 

nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 

 

§ 18 
Präsentation 

 

(1) Bei der Prüfungsform „Präsentation“ ist eine ingenieurmäßige Aufgabenstellung aus dem Be-

reich des jeweiligen Fachs selbstständig zu bearbeiten. Lösungsweg und Ergebnisse sind münd-

lich zu präsentieren. Der Richtwert der zeitlichen Dauer der Präsentation beträgt 30 Minuten. 

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung muss sich an diesem Richtwert orientieren. Die 

Bearbeitungszeit beträgt mindestens sechs Wochen. § 27 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen mit der Prüfungsform „Präsenta-

tion“ kann vor dem Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen mit anderen Prü-

fungsformen gestellt werden. Näheres legt der Prüfungsausschuss fest. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss legt den Ausgabetermin der Aufgabenstellung nach Abstimmung mit 

den Prüfenden fest und gibt ihn rechtzeitig vorher bekannt. Die Aufgabenstellung ist den Prüf-

lingen in Schriftform auszuhändigen. Studienbegleitende Prüfungen mit der Prüfungsform 

„Präsentation“ können innerhalb der Lehrveranstaltungen stattfinden. Der Tag der Ausgabe 

der Aufgabenstellung gilt als Prüfungstag im Sinne von § 14 Abs. 5 Satz 1. 

 

(4) Der Prüfungsausschuss legt die Präsentationstermine nach Abstimmung mit den Prüfenden 

fest und gibt sie rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vorher bekannt. 

 

(5) Präsentationen werden in der Regel vor Zuhörenden und einer oder einem Prüfenden in Ge-

genwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden oder mehreren Prüfenden (Kollegialprü-

fung) als Einzelprüfung abgelegt. Verständnisfragen zu Lösungsweg und Ergebnissen sind nur 

von der oder dem oder den Prüfenden zulässig. Bewertet wird nur der Inhalt der Präsentation 

einschließlich der Antworten auf Verständnisfragen. Vor der Festsetzung der Note hat die oder 

der Prüfende die Beisitzende oder den Beisitzenden zu hören, mehrere Prüfende haben sich 

gegenseitig zu hören. 

 

(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Präsentation, insbesondere die für die Be-

notung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prü-

fung ist dem Prüfling im Anschluss an die Präsentation bekannt zu geben. 
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(7) Als Zuhörende sind ohne Ausschlussmöglichkeit durch den Prüfling diejenigen Prüflinge zuge-

lassen, die für denselben Prüfungszeitraum für dasselbe Prüfungsfach zugelassen sind. Studie-

rende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 

werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, sofern nicht ein 

Prüfling bei der Meldung zur Prüfung widersprochen hat. Die Zulassungen erstrecken sich nicht 

auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 

 

§ 19 
Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung 

 

(1) Bei der Prüfungsform „Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung“ ist eine ingenieurmä-

ßige Aufgabenstellung aus dem Bereich des jeweiligen Fachs selbstständig zu bearbeiten. Lö-

sungsweg und Ergebnisse sind schriftlich zusammenzufassen und mündlich zu präsentieren. 

Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens sechs Wochen. § 27 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

Der Richtwert der zeitlichen Dauer der Präsentation beträgt 20 Minuten. Die schriftliche Zusam-

menfassung soll einschließlich zeichnerischer Darstellungen fünf bis zehn Seiten betragen; eine 

Überschreitung von zehn Seiten wird bei der Bewertung negativ berücksichtigt. Der Schwierig-

keitsgrad der Aufgabenstellung muss sich an diesen Richtwerten orientieren. 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen mit der Prüfungsform „Präsenta-

tion mit schriftlicher Zusammenfassung“ kann vor dem Antrag auf Zulassung zu studienbeglei-

tenden Prüfungen mit anderen Prüfungsformen gestellt werden. Näheres legt der Prüfungs-

ausschuss fest. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss legt den Ausgabetermin der Aufgabenstellung nach Abstimmung mit 

den Prüfenden fest und gibt ihn rechtzeitig vorher bekannt. Die Aufgabenstellung ist den Prüf-

lingen in Schriftform auszuhändigen. Studienbegleitende Prüfungen mit der Prüfungsform 

„Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung“ können innerhalb der Lehrveranstaltungen 

stattfinden. Der Tag der Ausgabe der Aufgabenstellung gilt als Prüfungstag im Sinne von § 14 

Abs. 5 Satz 1. 

 

(4) Der Prüfungsausschuss legt die Präsentationstermine nach Abstimmung mit den Prüfenden 

fest und gibt sie rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vorher, bekannt. Die schrift-

liche Zusammenfassung ist bei der oder dem aus der schriftlichen Aufgabenstellung ersichtli-

chen Prüfenden zum Präsentationstermin persönlich abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist 

durch die entsprechende Prüfende oder den entsprechenden Prüfenden aktenkundig zu ma-
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chen. Bei der Abgabe der schriftlichen Zusammenfassung hat der Prüfling schriftlich zu versi-

chern, dass er seine Arbeit selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen 

und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die schriftliche 

Zusammenfassung nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

(5) § 18 Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Präsentation in der Regel vor Zuhören-

den und zwei Prüfenden abgelegt wird. Sofern der Prüfungsausschuss eine andere Anzahl von 

Prüfenden bestimmt, sind die Gründe aktenkundig zu machen. Die Prüfenden der Präsentation 

bewerten auch die schriftliche Zusammenfassung; in begründeten Fällen kann der Prüfungs-

ausschuss hiervon abweichen, die Gründe sind aktenkundig zu machen. 

 

(6) § 18 Abs. 6 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das Ergebnis der Präsentation dem Prüf-

ling im Anschluss an die Präsentation bekannt zu geben ist. 

 

(7) § 18 Abs. 7 gilt entsprechend. 

 

(8) Präsentation und schriftliche Zusammenfassung werden getrennt bewertet. Dabei gilt § 10 Abs. 

1, 3, 4 und 5 entsprechend. Die Note von studienbegleitenden Prüfungen mit der Prüfungsform 

„Präsentation mit schriftlicher Zusammenfassung“ wird aus dem gewichteten Mittel der Einzel-

bewertungen für die Präsentation und die schriftliche Zusammenfassung unter Anwendung 

von § 10 Abs. 4 und 5 gebildet. Dabei werden folgende Notengewichte zugrunde gelegt: 

 

 

 

 Präsentation    zweifach 

 schriftliche Zusammenfassung einfach 

 

Die Prüfung ist bestanden, wenn das gewichtete Mittel der Einzelbewertungen mindestens 

„ausreichend“ (4,0) ist. Für die Präsentation und die schriftliche Zusammenfassung gilt § 12 je-

weils entsprechend. Die Beurteilung der schriftlichen Zusammenfassung und die Fachnote sind 

den Studierenden spätestens vier Wochen nach dem Präsentationstermin mitzuteilen. 

 

 

§ 20 
Ausarbeitung 

 

(1) Bei der Prüfungsform „Ausarbeitung“ ist eine ingenieurmäßige Aufgabenstellung aus dem Be-

reich des jeweiligen Fachs selbstständig zu bearbeiten. Über Lösungsweg und Ergebnisse ist 
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eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen. Der Richtwert für den Umfang der schriftlichen Aus-

arbeitung beträgt 15 Seiten. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung muss sich an diesem 

Richtwert orientieren. Die Bearbeitungszeit beträgt acht Wochen. § 27 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-

chend. 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen mit der Prüfungsform „Ausarbei-

tung“ kann vor dem Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen mit anderen Prü-

fungsformen gestellt werden. Näheres legt der Prüfungsausschuss fest. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss legt den Ausgabetermin der Aufgabenstellung nach Abstimmung mit 

den Prüfenden fest und gibt ihn rechtzeitig vorher bekannt. Die Aufgabenstellung ist den Prüf-

lingen in Schriftform auszuhändigen. Studienbegleitende Prüfungen mit der Prüfungsform 

„Ausarbeitung“ können innerhalb der Lehrveranstaltungen stattfinden. Der Tag der Ausgabe 

der Aufgabenstellung gilt als Prüfungstag im Sinne von § 14 Abs. 5 Satz 1. 

 

(4) Die schriftliche Ausarbeitung ist fristgemäß zum Abgabetermin bei der oder dem aus der 

schriftlichen Aufgabenstellung ersichtlichen Prüfenden abzuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe 

ist durch die entsprechende Prüfende oder den entsprechenden Prüfenden aktenkundig zu 

machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post bzw. Zustellung durch einen vergleichbaren 

gewerblichen Zustelldienst ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post bzw. dem Zustell-

dienst maßgebend. Bei der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung hat der Prüfling schriftlich 

zu versichern, dass er seine Arbeit selbstständig angefertigt und keine anderen als die angege-

benen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die 

schriftliche Ausarbeitung nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 als mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

(5) § 16 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

 

§ 20 a 
Ausarbeitung mit Kolloquium 

 

(1) Bei der Prüfungsform „Ausarbeitung mit Kolloquium“ ist eine ingenieurmäßige Aufgabenstel-

lung aus dem Bereich des jeweiligen Fachs selbstständig zu bearbeiten. Über Lösungsweg und 

Ergebnisse ist eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen. Der Richtwert für den Umfang der 

schriftlichen Ausarbeitung beträgt 10 Seiten. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung 

muss sich an diesem Richtwert orientieren. Die Bearbeitungszeit beträgt acht Wochen. § 27 

Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die schriftliche Ausarbeitung ist Gegenstand eines Kolloquiums 

mit einer Dauer von 20 Minuten je Prüfling.  
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(2) Der Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen mit der Prüfungsform „Ausarbei-

tung mit Kolloquium“ kann vor dem Antrag auf Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 

mit anderen Prüfungsformen gestellt werden. Näheres legt der Prüfungsausschuss fest. 

 

(3) Der Prüfungsausschuss legt den Ausgabetermin der Aufgabenstellung nach Abstimmung mit 

den Prüfenden fest und gibt ihn rechtzeitig vorher bekannt. Die Aufgabenstellung ist den Prüf-

lingen in Schriftform auszuhändigen. Studienbegleitende Prüfungen mit der Prüfungsform 

„Ausarbeitung mit Kolloquium“ können innerhalb der Lehrveranstaltungen stattfinden. Der Tag 

der Ausgabe der Aufgabenstellung gilt als Prüfungstag im Sinne von § 14 Abs. 5 Satz 1. 

 

(4) Der Prüfungsausschuss legt die Termine der Kolloquien nach Abstimmung mit den Prüfenden 

fest und gibt sie rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vorher, bekannt. Die Ausar-

beitung ist bei der oder dem aus der schriftlichen Aufgabenstellung ersichtlichen Prüfenden 

persönlich abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist durch die entsprechende Prüfende oder 

den entsprechenden Prüfenden aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Ausarbeitung hat 

der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit selbstständig angefertigt und keine 

anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel be-

nutzt hat. Wird die Ausarbeitung nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 

als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

(5) Für die Dauer des Kolloquiums gilt Absatz 1 Satz 7, im Übrigen gilt für das Kolloquium § 17 

entsprechend, mit der Maßgabe, dass das Kolloquium in der Regel vor zwei Prüfenden abgelegt 

wird. Sofern der Prüfungsausschuss eine andere Anzahl von Prüfenden bestimmt, sind die 

Gründe aktenkundig zu machen. Die Prüfenden der Ausarbeitung bewerten auch das Kollo-

quium; in begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss hiervon abweichen, die Gründe sind 

aktenkundig zu machen. 

 

(6) Ausarbeitung und Kolloquium werden getrennt bewertet. Dabei gilt § 10 Abs. 1, 3, 4 und 5 ent-

sprechend. Die Note von studienbegleitenden Prüfungen mit der Prüfungsform „Ausarbeitung 

mit Kolloquium“ wird aus dem gewichteten Mittel der Einzelbewertungen für die Ausarbeitung 

und das Kolloquium unter Anwendung von § 10 Abs. 4 und 5 gebildet. Dabei werden folgende 

Notengewichte zugrunde gelegt: 

 

 Ausarbeitung  zweifach 

 Kolloquium  einfach 

 

Die Prüfung ist bestanden, wenn das gewichtete Mittel der Einzelbewertungen mindestens 

„ausreichend“ (4,0) ist. Für die Ausarbeitung und das Kolloquium gilt § 12 jeweils entsprechend. 
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Die Beurteilung der Ausarbeitung, des Kolloquiums und die Fachnote sind den Studierenden 

im Anschluss an das Kolloquium mitzuteilen. 

 
 

§ 21 
Präsentation und Klausurarbeit im Fach Datensicherheit 

 

(1) Im Fach „Datensicherheit“ kann die Prüfung auch in Form von „Präsentation und Klausurarbeit“ 

erfolgen. Bei der Prüfungsform „Präsentation und Klausurarbeit“ ist eine ingenieurmäßige Auf-

gabenstellung aus dem Bereich des Fachs „Datensicherheit“ selbstständig zu bearbeiten. Lö-

sungsweg und Ergebnisse sind mündlich zu präsentieren. Theoretische Anteile der Lehrveran-

staltung werden in einer Klausurarbeit geprüft; das für die Präsentation erforderliche Fachwis-

sen ist ebenfalls ein Gegenstand der Klausurarbeit. Dabei betragen: 

 

- die Bearbeitungszeit der Aufgabenstellung für die Präsentation: vier Wochen, 

- der Richtwert der zeitlichen Dauer der Präsentation: 20 Minuten, 

- die Bearbeitungszeit der Klausurarbeit: 1 Zeitstunde. 

 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung mit der Prüfungsform „Präsentation und Klausurarbeit“ 

kann vor dem Antrag auf Zulassung zu Prüfungen mit anderen Prüfungsformen gestellt wer-

den. Näheres legt der Prüfungsausschuss fest.  

 

(3) Der Prüfungsausschuss legt den Ausgabetermin der Aufgabenstellung für die Präsentation 

nach Abstimmung mit der oder dem bzw. den Prüfenden fest und gibt ihn rechtzeitig vorher 

bekannt. Die Aufgabenstellung ist den Prüflingen in Schriftform auszuhändigen. Prüfungen mit 

der Prüfungsform „Präsentation und Klausurarbeit“ können innerhalb der Lehrveranstaltungen 

stattfinden. Der Tag der Ausgabe der Aufgabenstellung für die Präsentation gilt als Prüfungstag 

im Sinne von § 14 Abs. 5 Satz 1. 

 

(4) Der Prüfungsausschuss legt die Präsentationstermine nach Abstimmung mit der oder dem 

bzw. den Prüfenden fest und gibt sie rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vorher, 

bekannt. 

 

(5) Präsentationen werden in der Regel vor Zuhörenden und einer oder einem Prüfenden in Ge-

genwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden oder mehreren Prüfenden (Kollegialprü-

fung) als Einzelprüfung abgelegt. Verständnisfragen zu Lösungsweg und Ergebnissen sind nur 

von der oder dem oder den Prüfenden zulässig. Bewertet wird nur der Inhalt der Präsentation 

einschließlich der Antworten auf Verständnisfragen. Vor der Festsetzung der Note hat die oder 
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der Prüfende die Beisitzende oder den Beisitzenden zu hören, mehrere Prüfende haben sich 

gegenseitig zu hören. Sofern der Prüfungsausschuss eine andere Anzahl von Prüfenden be-

stimmt, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

 

(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Präsentation, insbesondere die für die Be-

notung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prä-

sentation ist dem Prüfling im Anschluss an die Präsentation bekannt zu geben. 

 

(7) Als Zuhörende sind ohne Ausschlussmöglichkeit durch den Prüfling diejenigen Prüflinge zuge-

lassen, die für denselben Prüfungszeitraum für dasselbe Prüfungsfach zugelassen sind. Studie-

rende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 

werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, sofern nicht ein 

Prüfling bei der Meldung zur Prüfung widersprochen hat. Die Zulassungen erstrecken sich nicht 

auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 

(8) Für die Klausurarbeit gilt im Übrigen § 16 entsprechend. 

 

(9) Präsentation und Klausurarbeit werden getrennt bewertet. Dabei gilt § 10 Abs. 1, 3, 4 und 5 

entsprechend. Die Note von Prüfungen mit der Prüfungsform „Präsentation und Klausurarbeit“ 

wird aus dem gewichteten Mittel der Einzelbewertungen für die Präsentation und die Klausur-

arbeit unter Anwendung von § 10 Abs. 4 und 5 gebildet. Dabei werden folgende Notengewichte 

zugrunde gelegt: 

 

 Präsentation   dreifach 

 Klausurarbeit   zweifach 

 

Die Prüfung ist bestanden, wenn das gewichtete Mittel der Einzelbewertungen mindestens 

„ausreichend“ (4,0) ist. Für die Präsentation und die Klausurarbeit gilt § 12 jeweils entsprechend. 

 

 

§ 22 
Studienarbeit 

 

(1) Eine Prüfung ist in Form einer Studienarbeit zu erbringen. Diese soll insbesondere dazu dienen, 

die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. Bei der Stu-

dienarbeit ist eine Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet des Studiengangs mit Erstellung eines 
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schriftlichen Berichts über Lösungsweg und Ergebnisse selbständig zu bearbeiten. Die Studien-

arbeit wird von Professorinnen bzw. Professoren im Rahmen ihrer jeweiligen Lehrgebiete an-

geboten. 

 

(2) Das Thema für die zu bearbeitende Aufgabenstellung wird von der betreuenden Professorin 

oder dem betreuenden Professor ausgegeben. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, Vor-

schläge für das Thema zu machen. Die Ausgabe des Themas erfolgt in Form einer schriftlichen 

Aufgabenstellung über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Als 

Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem dem Prüfling das Thema bekannt gegeben wird; 

dieser Tag gilt als Prüfungstag im Sinne von § 14 Abs. 5. Der Zeitpunkt ist aktenkundig zu ma-

chen.  

 

(3) Der Richtwert für den Umfang der Studienarbeit beträgt 20 Seiten. Der Schwierigkeitsgrad der 

Aufgabenstellung muss sich an diesem Richtwert orientieren. Die Bearbeitungszeit beträgt acht 

Wochen. § 27 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(4) Die Studienarbeit ist spätestens zum festgelegten Abgabetermin bei der aus der schriftlichen 

Aufgabenstellung ersichtlichen Stelle abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 

machen; bei der Zustellung der Arbeit durch die Post bzw. Zustellung durch einen vergleichba-

ren gewerblichen Zustelldienst ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post bzw. dem Zustell-

dienst maßgebend. Bei der Abgabe der Studienarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, 

dass er seine Arbeit selbstständig angefertigt und keine als die angegebenen und bei Zitaten 

kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die Studienarbeit nicht fristge-

mäß abgeliefert, gilt die Prüfung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-

wertet. 

 

(5) Im Übrigen gilt § 16 Abs. 3 entsprechend. 

 

(6) Nach Beendigung der Studienarbeit haben die Studierenden an einer Auswertungsveranstal-

tung teilzunehmen. Im Rahmen der Auswertungsveranstaltung ist von jeder bzw. jedem Stu-

dierenden ein Vortrag über die Inhalte der Studienarbeit zu halten.  

 

(7) Die erfolgreiche Absolvierung der Studienarbeit setzt das Bestehen der studienbegleitenden 

Prüfung gemäß Absatz 1 Satz 3 und das Abhalten des Vortrags gemäß Absatz 6 Satz 2 voraus. 

Der Vortrag wird nicht benotet. 

 

(8) Durch die erfolgreiche Absolvierung der Studienarbeit werden 10 Credits erworben.  
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III. Teilnahmebestätigungen 

 
 

§ 22a 
Teilnahmebestätigungen 

 

Bestätigung der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung setzt voraus, dass die oder der Studierende 

aktiv teilgenommen hat. 

 

 

IV. Bachelorprüfung, Zusatzfächer 
 

 
§ 23 

Studienbegleitende Prüfungen der Bachelorprüfung 
 

(1) In dem Bachelorstudiengang Technische Informatik sind in den aus der Anlage 1 ersichtlichen 

Pflichtfächern -bis auf das Fach „Projektwoche“- studienbegleitende Prüfungen zu erbringen. 

Im Fach „Projektwoche“ ist eine Teilnahmebestätigung zu erwerben. Insgesamt sind 120 Credits 

zu erwerben. 

 

(2) Ferner sind in fünf Fächern aus dem Wahlpflichtfach-Katalog WTI (Anlage 2) durch Prüfungen 

mindestens 25 Credits zu erwerben sowie in zwei Fächern aus dem Wahlpflichtfach-Katalog 

WNTI (Anlage 3) durch Prüfungen mindestens 10 Credits zu erwerben; sofern die notwendige 

Anzahl an Credits erreicht worden ist bzw. überschritten wird, gelten weitere Fächer, in denen 

Credits erworben werden, als Zusatzfächer. 

 

(3) Zulassungsvoraussetzung für alle studienbegleitenden Prüfungen nach Absatz 2 ist der Erwerb 

von 26 Credits in den aus der Anlage 1 ersichtlichen Pflichtfächern des ersten Semesters. 

 

(4) Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss als ergänzende Wahlpflichtfächer des 

Katalogs WTI maximal zwei Fächer sowie als ergänzendes Wahlpflichtfach des Katalogs WNTI 

ein Fach je Prüfling aus dem Fächerangebot der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

oder anderer Hochschulen zulassen. Die Zulassung eines Fachs setzt insbesondere voraus: 

 

 1. es muss sich um ein Prüfungsfach gemäß einer Prüfungsordnung eines Studiengangs han-

deln, für das Credits ausgewiesen sind, 
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2. es muss sich um ein Fach handeln, das die Fächer des jeweiligen Wahlpflichtfachkatalogs in 

sinnvoller Weise ergänzt oder abrundet, 

 

3. der Prüfling muss in dem Fach durch eine oder mehrere Prüfungen mindestens 5 CR er-

werben, 

 

4. das Fach darf keinem Pflichtfach oder Wahlpflichtfach des Bachelorstudiengangs Techni-

sche Informatik an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe inhaltlich entsprechen. 

 

§ 8 bleibt unberührt. Die oder der Studierende hat die für die Feststellungen des Prüfungsaus-

schusses erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Für die Zulassung zu Prüfungen aus anderen 

Studiengängen der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe gilt § 33 Abs. 3 und 4. 

 

(5) Das Angebot der Wahlpflichtfächer erfolgt semesterweise im Rahmen der jeweiligen Möglich-

keiten gemäß Beschluss des Fachbereichsrats und wird den Studierenden spätestens sechs 

Wochen vor Vorlesungsbeginn bekannt gegeben. Melden sich für ein Wahlpflichtfach weniger 

als drei Studierende, kann die Durchführung des Wahlpflichtfachs abgesagt werden. Ein Wahl-

pflichtfach kann nach vorheriger Ankündigung in englischer Sprache durchgeführt werden. In 

diesem Fall wird auch die Prüfung in englischer Sprache durchgeführt. 

 

 

§ 24 
(unbesetzt) 

 

 

§ 25 
Bachelorarbeit 

 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgeschriebenen 

Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen Einzel-

heiten als auch in fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen Methoden 

selbstständig zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit besteht in der Regel aus einer eigenständigen 

Untersuchung mit einer ingenieurmäßigen Aufgabenstellung sowie einer ausführlichen Be-

schreibung und Erläuterung ihres Lösungswegs. In fachlich geeigneten Fällen kann sie auch 

eine schriftliche Hausarbeit mit fachliterarischem Inhalt sein. Der Richtwert für den Umfang der 

Bachelorarbeit beträgt 30 Seiten. 
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(2) Die Bachelorarbeit wird von einer oder einem gemäß § 7 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss be-

stellten Prüfungsberechtigten aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren des Fachbe-

reichs Elektrotechnik und Technische Informatik ausgegeben und betreut. Dem Prüfling ist Ge-

legenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Bachelorarbeit zu machen. 

 

(3) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass ein Prüfling 

rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. 

 

(4) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden. 

 

 

§ 26 

Zulassung zur Bachelorarbeit 
 

(1) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer 

 

1. die Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 

a) oder c) erfüllt,  

 

2. die studienbegleitenden Prüfungen der Bachelorprüfung (§ 23) bis auf zwei bestanden hat und 

die aktive Teilnahme an der Projektwoche nachweisen kann, 

 

3. die erfolgreiche Absolvierung der Studienarbeit nachgewiesen hat. 

  

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht be-

reits vorliegen: 

 

1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 

 

2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit und zur Able-

gung der Bachelorprüfung und ggf. einer Vor- oder Zwischenprüfung im gleichen Studien-

gang. 

 

Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche oder welcher Prüfende zur 

Ausgabe und Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist. 
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(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den An-

trag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche, zurückgenommen wer-

den. 

 

(4) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und im 

Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder 

 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 

 

c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Bachelorarbeit des Prüflings 

ohne Wiederholungsmöglichkeit mit "nicht ausreichend" bewertet worden ist oder eine der 

in Absatz 2 Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig nicht bestanden wurde. 

 

Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer 

Wiederholungsfrist verloren hat.  

 
 

§ 27 
Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit 

 

(1) Das Thema der Bachelorarbeit wird von der die Bachelorarbeit betreuenden Person gestellt. 

Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem dem Prüfling das Thema 

bekannt gegeben wird. Der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 

(2) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. Thema, Aufgabenstellung 

und Umfang der Bachelorarbeit sind von der oder dem Betreuenden so zu begrenzen, dass die 

Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten werden kann. Im Ausnahmefall, z. B. 

Krankheitsfall, gilt die Möglichkeit der Fristverlängerung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 5 entspre-

chend.  

 

(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten drei Wochen der 

Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung 

gemäß § 11 Abs. 4 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner 

ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
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(4) § 15 a gilt entsprechend. 

 

 

§ 28 

Abgabe und Beurteilung der Bachelorarbeit 
 

(1) Die Bachelorarbeit ist in mindestens zweifacher Ausfertigung als Papierfassung und zusätzlich 

in mindestens zweifacher Ausfertigung auf CD-ROM fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses einzureichen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 

Bei Zustellung der Arbeit durch die Post bzw. einen vergleichbaren gewerblichen Zustelldienst 

ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post bzw. dem Zustelldienst maßgebend. Bei der Ab-

gabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit - bei einer 

Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig ange-

fertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen 

und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß eingereicht, gilt sie gemäß 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu beurteilen. Eine oder einer 

der Prüfenden soll die Bachelorarbeit betreut haben. Die oder der zweite Prüfende wird vom 

Prüfungsausschuss bestimmt. Mindestens eine oder einer der Prüfenden muss dem Kreis der 

hauptberuflichen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören, die in dem Studien-

gang lehren. Die einzelne Beurteilung ist gemäß § 10 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu 

begründen. Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbeurtei-

lungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 

2,0, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüfende oder ein dritter Prüfender zur Beurtei-

lung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Bachelorarbeit aus dem 

arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur 

dann als „ausreichend“ oder besser beurteilt werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-

chend“ oder besser sind. 

 

(3) Durch das Bestehen der Bachelorarbeit werden 12 Credits erworben. 

 

 

§ 29 
Kolloquium 

 

(1) Das Kolloquium ergänzt die Bachelorarbeit und ist selbstständig zu bewerten. Es dient der Fest-

stellung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Bachelorarbeit, ihre fachlichen Grund-

lagen, ihre fächerübergreifenden Zusammenhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich 
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darzustellen und selbstständig zu begründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. 

Dabei soll auch die Bearbeitung des Themas der Bachelorarbeit mit dem Prüfling erörtert wer-

den. 

 

(2) Das Kolloquium soll binnen vier Wochen nach der Bekanntgabe der Beurteilung der Bachelor-

arbeit stattfinden. 

 

(3) Zum Kolloquium kann der Prüfling nur zugelassen werden, wenn 

 

1. die in § 26 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit nach-

gewiesen sind und 

 

2. die Bachelorarbeit mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden ist. 

 

Der Antrag auf Zulassung ist an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise über die in Satz 1 genannten Zulassungsvoraus-

setzungen beizufügen, sofern sie dem Prüfungsausschuss nicht bereits vorliegen. Ferner ist 

eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen sowie dar-

über, ob einer Zulassung von Zuhörenden widersprochen wird, beizufügen. Der Prüfling kann 

die Zulassung zum Kolloquium auch bereits bei der Meldung zur Bachelorarbeit beantragen; in 

diesem Fall erfolgt die Zulassung zum Kolloquium, sobald alle erforderlichen Nachweise und 

Unterlagen dem Prüfungsausschuss vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre Ver-

sagung gilt im Übrigen § 26 Abs. 4 entsprechend. 

 

(4) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt und von den für die Bachelorarbeit 

bestimmten Prüfenden gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Fall des § 28 Abs. 2 Satz 6 

wird das Kolloquium von den Prüfenden abgenommen, aus deren Einzelbewertung die Note 

der Bachelorarbeit gebildet worden ist. Das Kolloquium dauert je Prüfling etwa 30 Minuten. Für 

die Durchführung des Kolloquiums finden im Übrigen die für mündliche Prüfungen geltenden 

Vorschriften (§ 17) entsprechende Anwendung. 

 

(5) Durch das Bestehen des Kolloquiums werden 3 Credits erworben. 

 
 

§ 30 
Ergebnis der Bachelorprüfung 

 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn  
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1. in den Pflichtfächern (§ 23 Abs. 1) 120 Credits und 

 

2. nach Maßgabe von § 23 Abs. 2 in den Wahlpflichtfächern des Wahlpflichtfach-Katalogs WTI 

mindestens 25 Credits und in den Wahlpflichtfächern des Wahlpflichtfach-Katalogs WNTI 

mindestens 10 Credits und 

 

3.  durch die Studienarbeit 10 Credits, die Bachelorarbeit 12 Credits und das Kolloquium 3 Cre-

dits  

 

erworben worden sind. 

 

(2) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn 

 

a) eines der Pflichtfächer (Anlage 1) endgültig mit „nicht ausreichend“ bewertet worden ist oder 

als mit „nicht ausreichend“ bewertet oder 

 

b) eines der Wahlpflichtfächer des Katalogs WTI oder des Katalogs WNTI  (Anlagen 2 und 3) end-

gültig mit „nicht ausreichend“ bewertet worden ist oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet 

gilt - § 14 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt oder  

 

c) die Studienarbeit, die Bachelorarbeit oder das Kolloquium endgültig mit „nicht ausreichend“ 

bewertet worden ist oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt. 

 

(3) Über die nicht bestandene Bachelorprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die erbrachten Prüfungsleistun-

gen, deren Benotung und die erworbenen Credits sowie die zur Bachelorprüfung noch fehlen-

den Prüfungsleistungen enthält. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass der Prüfling 

die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden hat. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses eine Bescheinigung aus, die nur die bestandenen Prüfungsleistun-

gen, deren Benotung und die erworbenen Credits enthält. 

 

 

§ 31 
Bachelorzeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde 

 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält die 

gewählte Studienrichtung, die Noten aller studienbegleitenden Prüfungen, das Thema und die 

Note der Studienarbeit, das Thema und die Note der Bachelorarbeit, die Note des Kolloquiums 
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sowie die Gesamtnote der Bachelorprüfung. Dabei ist jeweils die Note in Worten und - in Klam-

mern dahinterstehend - in Ziffern mit einer Dezimalstelle nach dem Komma anzugeben. Für 

die Projektwoche ist der Vermerk „bestanden“ aufzunehmen. Hinter jeder Prüfungsleistung ist 

die Anzahl der mit der Prüfungsleistung erworbenen Credits anzugeben. Die durch die vorste-

hend genannten Prüfungsleistungen erworbene Gesamtzahl der Credits ist anzugeben. Ange-

rechnete Prüfungsleistungen sind als solche zu kennzeichnen. 

 

(2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus dem nach Credits gewichteten arithmetischen 

Mittel der Noten aller studienbegleitenden Prüfungen, der Studienarbeit, der Bachelorarbeit 

und des Kolloquiums gemäß § 10 Abs. 4 und 5 gebildet.  

 

(3) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 

ist. 

 

(4) Spätestens drei Monate, nachdem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde, wird dem Prüf-

ling die Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses und der Angabe des Studiengangs 

ausgehändigt. In der Bachelorurkunde wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 

2 beurkundet. 

 

(5) Die Urkunde wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten und der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Prägesiegel der Technischen Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe gesiegelt. 

 

 

§ 32 
Diploma Supplement und Transcript of Records  

 

(1) Mit der Urkunde über die bestandene Bachelorprüfung wird der Absolventin bzw. dem Absol-

venten ein Diploma Supplement mit einem Transcript of Records ausgehändigt. 

 

(2) Das Diploma Supplement wird in englischer und deutscher Sprache ausgestellt und enthält An-

gaben zum Studiengang, seinen Voraussetzungen und Inhalten, zum Benotungssystem und zur 

Art des Abschlusses; es wird durch Informationen über die Hochschule und das deutsche Stu-

diensystem ergänzt. Des Weiteren enthält es eine ECTS-Einstufungstabelle (Notenspiegel). Die 

ECTS-Einstufungstabelle gibt Auskunft über die statistische Verteilung der von den Studieren-

den eines Studiengangs erzielten Noten innerhalb eines Referenzzeitraums von zwei Jahren. 

Den Referenzzeitraum bilden jeweils die dem Abschluss vorhergehenden vier Semester.  
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(3) Das Transcript of Records enthält eine Aufzählung der durch Prüfungsleistungen abgeschlos-

senen Module, durch die Credits erworben werden. Diese Credits werden ausgewiesen. 

 

 

§ 33 
Zusatzfächer 

 

(1) Der Prüfling kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung unterziehen 

(Zusatzfächer). Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern sowie die Anzahl der dadurch er-

worbenen Credits werden auf Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung 

der Gesamtnote und Gesamtzahl der Credits nicht berücksichtigt. 

 

(2) Prüfungen in Zusatzfächern (Zusatzprüfungen) können in allen Pflicht- und Wahlpflichtprü-

fungsfächern anderer Studiengänge der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe abgelegt 

werden, für die der Prüfling nicht eingeschrieben ist und die in dem Fächerkanon des Bachelor-

studiengangs Technische Informatik keine Entsprechung haben. 

 

(3) Zulassungsvoraussetzungen für Zusatzprüfungen gemäß Absatz 2 sind: 

 

1. Nachweis der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, der erbrachten Leistungsnachweise und 

bestandenen Prüfungen, die nach der Prüfungsordnung für den anderen Studiengang Zu-

lassungsvoraussetzungen für die begehrte Prüfung sind, soweit diese unmittelbare Grund-

kenntnisse für die begehrte Prüfung vermitteln; können hiernach erforderliche bestandene 

Prüfungen nicht nachgewiesen werden, sind im Hinblick auf die erforderlichen Grundkennt-

nisse vergleichbare Prüfungen nachzuweisen, 

 

2. falls es sich bei der begehrten Prüfung um eine Prüfung des anderen Studiengangs handelt, 

für die Zulassungsvoraussetzung das Bestehen von Prüfungen vorhergehender Semester 

des anderen Studiengangs ist: Nachweis des Bestehens der Prüfungen, die in der Anlage 1 

im ersten und zweiten Fachsemester vorgesehen sind. 

 

(4) Der Antrag auf Zulassung zu einer Zusatzprüfung gemäß Absatz 2 ist an den Prüfungsausschuss 

des anderen Studiengangs zu richten. Der Prüfling hat die für die Zulassung erforderlichen Un-

terlagen vorzulegen. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss des anderen Stu-

diengangs im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Tech-

nische Informatik. Eine Zulassung kann nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und Mög-

lichkeiten erfolgen. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. 
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(5) Als Prüfung in Zusatzfächern gilt auch, wenn der Prüfling im Rahmen des Bachelorstudiengangs 

Technische Informatik aus einem Wahlpflichtfach-Katalog mehr als die notwendige Anzahl aus-

wählt und durch Prüfungen abschließt. Die zuerst abgelegten Prüfungen gelten als Prüfungen 

in Wahlpflichtfächern, es sei denn, dass der Prüfling vor dem jeweiligen ersten Prüfungsversuch 

etwas anderes bestimmt hat.  

 

(6) Die Zulassungsvoraussetzungen für Zusatzprüfungen gemäß Absatz 5 ergeben sich aus § 14. 

 

(7) Über Fächer außerhalb des Pflicht- und Wahlpflichtprüfungsangebots der Studiengänge der 

Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, in denen Zusatzprüfungen abgelegt werden kön-

nen, entscheidet der Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Technische Informatik. 

Die Zulassung erfolgt ebenfalls durch diesen Prüfungsausschuss. 

 

(8) § 8 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt. 

 

 

V. Ungültigkeit von Prüfungen, Aberkennung des Bachelorgrades, 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
 

§ 34 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung, Aberkennung des Bachelorgrades 

 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen 

Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen 

und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 

Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 

Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüf-

ling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Be-

achtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 

Rechtsfolgen. 

 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
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(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Eine Entschei-

dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 

des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Bachelorgrad abzuerken-

nen und die Bachelorurkunde einzuziehen. 

 

 

§ 35 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 

Nach Bekanntgabe des Ergebnisses jeder Prüfungsleistung wird dem Prüfling auf Antrag in angemes-

sener Frist Einsicht in die jeweiligen, ihn betreffenden Prüfungsunterlagen gewährt. Die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 36* 
Übergangsbestimmungen 

 

§ 37** 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung  

_____________________________________________________________________________________ 
* Die Übergangsbestimmungen der BPO Technische Informatik in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2018 (Verkündungsblatt der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2018/Nr. 23) ergibt sich aus dieser BPO (dort aus § 36).  
 
** Die Regelungen zum In-Kraft-Treten und Veröffentlichung der BPO Technische Informatik in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 
2018 (Verkündungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2018/Nr. 23) ergibt sich aus dieser BPO (dort § 37). Die Regelungen zum In-Kraft-
Treten und Veröffentlichung der Änderungssatzung zur BPO Technische Informatik vom 30. Juli 2019 (Verkündungsblatt der Technischen Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe 2019/Nr. 49) ergibt sich aus dieser Satzung (dort unter Art. II). 
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Anlage 1 
Studienverlaufsplan Bachelorstudiengang Technische Informatik 

 
Fach- 

Nr. Fach 
Kurz- 

zeichen 
  Semester 

SWS CR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

 Pflichtfächer          
5223 Projektwoche PW  1 x      
5100 Mathematik 1 MA1 4 5 4      
5101 Mathematik 2 MA2 4 5 4      
5102 Mathematik 3 MA3 4 5  4     
5103 Mathematik 4 MA4 4 5  4     
5201 Elektronik für InformatikerInnen EI 4 5 4      
5167 Rechnerorganisation und Betriebssysteme RO 4 5 4      
5183 Algorithmen und Datenstrukturen AD 4 5 4      
5179 Programmiersprachen 1 PS1 4 5 4      
5180 Programmiersprachen 2 PS2 4 5  4     
5190 Rechnernetze RN 4 5  4     
5171 Verteilte Systeme VS 4 5  4     
5173 Technisches Englisch TE 4 5  4     
5181 Software-Design SD 4 5   4    
5203 Komplexität und Berechenbarkeit KB 4 5   4    
5110 Programmierung eingebetteter Systeme PE 4 5   4    
5200 Signale und Systeme SY 4 5   4    
5116 Entwurf digitaler Systeme ED 4 5   4    
5189 Objektorientierte Analyse und Design OA 4 5   4    
5151 Datensicherheit DC 4 5    4   
5188 Datenbanken DB 4 5    4   
5193 Echtzeit-Datenverarbeitung EZ 4 5    4   
5226 Projektarbeit PA 4 4    4   
5211 Maschinelles Lernen ML 4 5     4  
5187 Numerische Mathematik NM 4 5     4  

 Summe Pflichtfächer  96 120 24 24 24 16 8  
 

 Wahlpflichtfächer aus dem 
WPF-Katalog WTI (technische Fächer) 1) 

         

 WPF 1  4 5    4   
 WPF 2  4 5    4   
 WPF 3  4 5     4  
 WPF 4  4 5     4  
 WPF 5  4 5     4  
 Summe Wahlpflichtfächer WTI  20 25    8 12  
 

 Wahlpflichtfächer aus dem 
WPF-Katalog WNTI (nichttechnische Fächer) 2) 

         

 WPF 1  4 5     4  
 WPF 2  4 5      4 
 Summe Wahlpflichtfächer WNTI  8 10     4 4 
 

5210 Studienarbeit SA  10      x 
 Bachelorarbeit BA  12      x 
 Kolloquium KO  3      x 

 

 Summen SWS    24 24 24 24 24 4 
 Summen CR    31 30 30 29 30 30 

CR = Credits (1 CR entspricht 30 h workload)        SWS = Semesterwochenstunden           WPF = Wahlpflichtfach 
 
1 

1) Durch Prüfungen sind mindestens 25 CR zu erwerben 
 

2) Durch Prüfungen sind 10 CR zu erwerben 
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Anlage 2 

 
Wahlpflichtfach-Katalog WTI 

 
 

Fach- 
Nr. 

Kurz- 
zeichen Fach SWS CR 

 

5254 AS Angewandte Statistik 4 5 
5125 BV Bildverarbeitung 4 5 
5150 CV Codierungsverfahren 4 5 
5172 EK Entwurf von Kommunikationsprotokollen 4 5 
5155 FS Funksysteme 4 5 
5176 HE Hardware eingebetteter Systeme 4 5 
5137 MV Maschinennahe Vernetzung 4 5 
5144 MO Mobile Systeme 4 5 
5114 PH1 Physik 1 4 5 
5115 PH2 Physik 2 4 5 
5158 RS Rechnergestützte Numerik und Simulationstechnik 4 5 
5152 RT1 Regelungstechnik 1 4 5 
5208 SU Spezielle Gebiete der Automatisierungstechnik 4 5 
5146 SE Spezielle Gebiete der Elektronik 4 5 
5195 SI Spezielle Gebiete der Informatik 4 5 
5143 SK Spezielle Gebiete der Kommunikationstechnik 4 5 
5147 SS Spezielle Gebiete der Softwaretechnik 4 5 
5149 SQ Software-Qualitätsmanagement 4 5 
5169 SM Software-Lifecycle-Management 4 5 
5145 SP Systemprogrammierung eingebetteter Systeme 4 5 
5170 VN Vernetzung in Fahrzeugen 4 5 
5148 WV Weitverkehrsnetze 4 5 
5254 AS Angewandte Statistik 4 5 

  N.N. 1 * 4 mind. 5 
  N.N. 2 * 4 mind. 5 

 
* = Vom Prüfungsausschuss gemäß § 23 Abs. 4 zugelassenes Wahlpflichtfach aus dem Fächerangebot der Technischen 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe oder anderer Hochschulen 
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Anlage 3 
 

Wahlpflichtfach-Katalog WNTI 
 

Fach- 
Nr. 

Kurz- 
zeichen Fach SWS CR 

 

5174 BW Betriebswirtschaftslehre 4 5 
5205 GD Gender-Diversity 4 5 
5207 IM Innovations- und Technologiemanagement 4 5 
5175 MK Managementkompetenz 4 5 
5204 MI MINT in Praxis und Lehre 4 5 
5237 EP Entrepreneurship 4 5 
5253 TS Tech Startup 4 5 

  N. N. *  mind. 5 
 

* = Vom Prüfungsausschuss gemäß § 23 Abs. 4 zugelassenes Wahlpflichtfach aus dem Fächerangebot der Technischen 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe oder anderer Hochschulen 
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Anlage 4 
Appendix 1 

Course Curriculum Computer Engineering (Bachelor of Science) 
 

Sub-
ject 
No. Subject Code 

  Semester 

CH CR 1 2 3 4 5 6 
 

 Compulsory Subjects          
5223 Project Week PW  1 x      
5100 Mathematics 1 MA1 4 5 4      
5101 Mathematics 2 MA2 4 5 4      
5102 Mathematics 3 MA3 4 5  4     
5103 Mathematics 4 MA4 4 5  4     
5201 Electronics for Computer Scientists EI 4 5 4      
5167 Computer Architecture and Operating Systems  RO 4 5 4      
5183 Algorithms and Data Structures AD 4 5 4      
5179 Programming Languages 1 PS1 4 5 4      
5180 Programming Languages 2 PS2 4 5  4     
5190 Computer Networks RN 4 5  4     
5171 Distributed Systems VS 4 5  4     
5173 Technical English TE 4 5  4     
5181 Software Design SD 4 5   4    
5203 Complexity and Predictability KB 4 5   4    
5110 Programming of Embedded Systems PE 4 5   4    
5200 Signals and Systems SY 4 5   4    
5116 Digital Design ED 4 5   4    
5189 Object-Oriented Analysis and Design OA 4 5   4    
5151 IT Security DC 4 5    4   
5188 Data Bases DB 4 5    4   
5193 Real Time Systems EZ 4 5    4   
5226 Project Work PA 4 4    4   
5211 Machine Learning ML 4 5     4  
5187 Numerical Analysis NM 4 5     4  

 Sum of compulsory subjects  96 120 24 24 24 16 8  
 

 Compulsory Optional Subjects of Catalog WTI 
(Technical Subjects) 1) 

         

 WPF 1  4 5    4   
 WPF 2  4 5    4   
 WPF 3  4 5     4  
 WPF 4  4 5     4  
 WPF 5  4 5     4  
 Sum of compulsory optional subjects WTI   20 25    8 12  
 

 Compulsory Optional Subjects of Catalog WNTI 
(Non-Technical Subjects) 2) 

         

 WPF 1  4 5     4  
 WPF 2  4 5      4 
 Sum of compulsory optional subjects WNTI   8 10     4 4 
 

5210 Study Project SA  10      x 
 Bachelor’s Thesis BA  12      x 
 Colloquium KO  3      x 

 

 Sum of CH    24 24 24 24 24 4 
 Sum of CR    31 30 30 29 30 30 

CR = credits (1 CR corresponds to 30 h)        CH = contact hours           WPF = compulsory optional subject  
 
1 

1) At least 25 CR must be gained through examinations.  
2) 10 CR must be gained through examinations.  
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Appendix 2 

 
Catalog of Compulsory Optional Subjects WTI 

 
 

Subject 
No. Code Subject CH CR 

 

5254 AS Applied Statistics 4 5 
5125 BV Image Processing 4 5 
5150 CV Coding  4 5 
5172 EK Design of Communication Protocols 4 5 
5155 FS Radio Systems  4 5 
5176 HE Hardware of Embedded Systems 4 5 
5137 MV Industrial Communications 4 5 
5144 MO Mobile Systems 4 5 
5114 PH1 Physics 1 4 5 
5115 PH2 Physics 2 4 5 
5158 RS Computer-Aided Numerical Mathematics  4 5 
5152 RT1 Control Engineering 1 4 5 
5208 SU Special Fields of Automation Technology 4 5 
5146 SE Special Fields of Electronics 4 5 
5195 SI Special Fields of Computer Science 4 5 
5143 SK Special Fields of Communication Technologies 4 5 
5147 SS Special Fields of Software Design 4 5 
5149 SQ Software Quality Management  4 5 
5169 SM Software Lifecycle Management 4 5 
5145 SP System Programming of Embedded Systems  4 5 
5170 VN Communication Technologies in Vehicles 4 5 
5148 WV Wide Area Networks 4 5 
5254 AS Applied Statistics  4 5 

  N.N. 1 * 4 at least 
5 

  N.N. 2 * 4 at least 
5 

 
* = Compulsory optional subject from the range of subjects offered by OWL University of Applied Sciences or other 
universities, as approved by the examination board in accordance with § 23 (4)  
 
  



 

46 

 

Appendix 3 
 

Catalog of Compulsory Optional Subjects WNTI 
 

Subject 
No. Code Subject CH CR 

 

5174 BW Business Studies 4 5 
5205 GD Gender Diversity 4 5 
5207 IM Innovation and Technology Management  4 5 
5175 MK Management Skills 4 5 
5204 MI STEM in Practice and Teaching 4 5 
5237 EP Entrepreneurship 4 5 
5253 TS Tech Startup 4 5 

  N. N. *  at least 5 
 
* = Compulsory optional subject from the range of subjects offered by OWL University of Applied Sciences or other 
universities, as approved by the examination board in accordance with § 23 (4)  
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